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dorfs durch ein Verbrechen ohne seines gleichen bewirkt
worden sey. Die öffentliche Sicherheit erfodert daher,
daß die Entstehungsart des Brandes, von welcher Art
sie auch seo, an den Tng gebracht werde, und macht
es der Regierung zur Pflicht, alle Entdekungsmittel,
die in ihrer Gewalt stehen, zu dem Ende aufzubieten.

In dieser Absicht sowohl, als um die Brandbcschä-
digten wieder in den Besitz, der ihnen geraubten Effek-
ten zu setzen, hat das Vollziehungsdirektorium beschlossen:

1. 'Der Rcgierungsstatlhaitcr des Kantons Wach-
statten wird durch einen hiezn abgeordneten Commissar
über die Entstehungsart des Brandes von Altdorf die

strengsten Untersuchungen anstellen lassen.

2. Demjenigen, welcher eine sichere Anzeige, daß
absichtlich Feuer eingelegt worden, geben, und zugleich
den Urheber oder die Urheber des Verbrechens bekannt
machen wird, ist eine Belohnung von hundert Louisd'ors
verheißen.

Z. Die öffentlichen Beamten der benachbarten Ge-
meinden sind bei ihrer Verantwortlichkeit aufgefodert,
alle dahin gcflüchteten Effekten der Brandbeschädigten
von Altdorf zu Handen ihrer Eigenthümer in Sicherheit
zu bringen.

4. Jedermann, der die Entwendung oder Ver-
heimlichung solcher Effekten anzeigen und zugleich den

Thäter oder die Thäter bekannt machen wird, soll eine
dem Werthe des Effekts angemessene Belohnung von
zwei bis zehcn Louisd'ors empfangen.

Geben in Luzcrn, den 12. April i7,?s.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Ten. Sekr.

Mousson.
Zu drucken und publizieren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und Polizei,
F. B. Meye r.

Gesezgebunq.
Grosser Rath, iz. April.

(Fortsetzung.)
Auf Blest Antrag erhalten die mit dem Opfer auf

den Altar des Vaterlands abgeordnete Bürger der Ge-
meinde Rapvcrschwvl, und auf B ill etcrs Antrag des
Rcgienmgsstalthalkcrs des Kautons Zürich, unter lau-
tcin Beifall die Ehre der Sitzung, und den Bruderkuß.

Koch im Namen der Mihtaircommission legt fol-
gendes Gutachten vor, über welches Dringlichkeit er-
klärt, und welches Ameise in Berathung genommen
wnd. ^

Der große Rath an den Senat.

Ans mehrere eingelaufene Berichte hin, daß die
Artikel rz und i4 des Gesetzes vom iZtcn Dezember
179s. über die Organisation der Miliz, an einigen
Orten dahin misverstanden worden, daß wenn aus ei-
ner Familie von mehreren unverehlichten Brüdern im
Alter von 20 zurükgclegten Iahren, einer oder zwei vor-
läufig ausgehoben worden, die übrigen des Looses zu
Ergänzung der Auszügcr auf alle Fälle enthoben seven:
welches Mißverständniß verursachet, daß in einigen Ge-
meinden viele unverehlichte Männer unter der Reserve
geblieben sind, während an ihrer Stelle Vcrhàthete
das Contingent in den Auszügen: ausfüllen mußten,

In Erwägung, daß diese Auslegung der Absicht
des Artikels i4 oberwähnten Gesetzes zuwieder sey,
welche bestimmt dahin geht, keine verehlichten Bürger
ihrer Familie zu entziehen, so lange das Vaterland in
der Klaffe der Unverehlichten die hinlängliche Zahl
seiner Vertheidiger findet,

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
1. Wenn aus einer Familie bereits einer oder zwei

Brüder, zufolge des Artikels 13. § 2. deS erwähnt »
Gesetzes vorläufig ausgehoben worden, so find die übrigen
zur Elite verpflichtete» Brüder gehalten, zu Ergänzung
des Contingents ihrer Gemeinde demungcacht mit den

andern unverheiralheten Bürgern der Gemeinde zu loo-
sen, und soll der i4. Artikel des genannten GcscycS

genau beobachtet werden, welcher sagt, daß kein Ver-
heirathctcr das L006 ziehen muß, so lange das Contin-
gent aus dienstpflichtigen Unverehlichten ersezt werden
kann.

2. An denjenigen Orten, an welchen die Auszuge
nicht mit dieser Vorschrift übereinstimmend gemacht
worden, sollen zwar einstweilen die ausgezogenen Bür-
ger mit ihren Compagnien marschieren, wenn diese den

Befehl dazu erhalten; hingegen aber sollen die dienst-

Pflichtigen Unverheiratheten aufs schleunigste obigem
Artikel zufolge zur Eilte eingetheilt werden, und die

allfällig abmarschierte!, Ehemänner ablösen.
3. Wenn die Zahl dieser zurükgebtiebncn Unverch-

lichten nicht hinreicht, alle Verehlichten eines Contin-
gcntcs zu ersetzen z so sind vorerst die Verehlichten über
Zu Jahre berechtigt, sich ablösen zu lassen, sodenn nach-
her die von 25 bis 30 zurükgelegtcn Iahren, und end-

lich zulczr die von 20 bis 2â Iahren.
-l. Wenn eine dieser drei Klassen nicht ganz abge-

löst werden kann, so müssen die Bürger dieser Klasse,
die die Ablösung verlangen, unter sich darüber das
Loos ziehen.

s. Dieses Gescz, so wie die Artikel iZ, i-i, 15,
16, 17, is und is. desjenigen vom 15. Dez. i?s».,



welche dee Klasse» der dienstpflichtigen Bürger zum Aus-
jug in die Eliten, so wie die Fälle bestimmen, in de-

nen man dem Auszug unter dieselben gänzlich enthoben
ist, sollen auch für die Artillerie, Cavallerie, Scharf-
schützen und das Fuhrwesen beobachtet werden.

6. Gegenwärtiges Gese; soll gedrukt, in ganz Hel-
vetien bekannt gemacht, und wo es nöthig ist, angeschlagen
werden.

§ t. Anderwerth sagt, er mache Einwcndun-
zen gegen diesen 5, nicht aus Lokalilätsrüksichlcn für
seinen Kanton, indem im Thurgäu alle Einschreiben,-
gen sehr ruhig vor sich giengen, und nun die Auszüger
von fränkischen Offiziers unterrichtet werden, und im
ganzen Auszügercorps der gröste militärische Eifer und
Bereitwilligkeit zum Auszuge herrscht. (Man ruft bravo.)
Da aber der Senat unsern Beschluß, daß man die Freiheit
wieder herstelle, sich durch einen andern Bürger im Aus-
zügercorps ersetzen zu lassen, (in geh. Sitz.) verworfen hat,
so ist es durchaus nothwendig, nun einige andere Aus-
nahmen zu gestatten, welche überflüßig wären, wann
derjenige Bürger, dessen Anwesenheit zu Hause unent-
bebrlich ist, sich hätte ersetzen können: Er fodcrt also
Rükweisung an die Commission, um die durch diese

Verwerfung des Senats nothwendig geworbenen Abän-
derungcn vorzuschlagen.

Graf beharret ans dem ;, weil er ganz unsrem
frühern Geftz gemäß ist, und diese Erläuterung unsers
Gesetzes in keiner nähern Verbindung steht, mit dem

vom Senat verworfnen Beschluß der Ersetzung.
S cere tan sagt: es ist nur um Wiederherstellung

des wahren Sinns unsers Gesetzes zu thun, welches
von einigen Inspektoren misverstandcn wurde, und da
dieses Gcsez bestimmt fodert, daß kein Verhcirathcter das
Laos ziehe, so lange noch unverhcirathtte Bürger da

find, und wann der einzige Sohn das Loos ziehen muß,
der Fall ganz gleich ist, wie wann auch der lezte Sohn
eines andern Vaters ^as Loos zieht, so stimmt er zum
; S ch lumps ist Secretans Meinung, glaubt aber,
der Mißverstand rühre daher, weil man von jeder Gc-
meindc ein bestimmtes Contingent von Mannschaft so-

dectc, statt es von dem ganzen Bezirk im Allgemeinen
zu sodcrn: er summt zum 5, wünscht aber auch,
solche unverhcirathete Bürger auszunehmen, die wegen
dem Tod ihres Vaters einer ganzen Haushaltung vor-
stehen. Ak ermann wünscht, daß die Unvcrchlichten
m den Auszügerbataillons immer in den ersten Auszug,
und die Verehlichten hingegen, in die lezten Auszüge

.eingeordnet werden: übrigens fodert er, baß einzige
Sohn: sich ersetzen lassen können. Custor wünscht
zu Benutzung von Schlumpst, Anderwerths und Akcr-
manns Meinungen, Rükweisung des;,in die Commission.

Iomini ist nicht befriedigt durch das Gutachten,
llnd stimmt Cusiorn bei. Anderwerth beharret auf
stinem Autrag, weil das ganze Gcsez der Militaire,-!

ganisation, auf dem Gruudsaz beruhte, daß man sich u,
den Auszügern ersetzen könne, und da nun dieser

Grnndsaz nicht mehr statt hat, so müßen auf einige
Veränderungen in den Bestimmungen, die auch dcnscl-
den gestüzt waren, vorgenommen werden.

Carrard glaubt, die ungleichen Gesinnungen
rühren daher, weil wir noch nicht bestimmt wissen,
wie unser Gcsez übel ausgelegt wurde, und also sollten
wir nicht Bestimmungen treffen, bis wir Auskunft hier-
über haben. Schlumpfs Bemerkung findet er sehr'

gut, beim da es unsrem Gcsez gemäß ist, daß aus je-
her Gemeinde cm Contingent gezogen werde, so ist sehr
leicht möglich, daß in einer Gemeinde verhcuratbcte
Männer marschiert sind, während in der benachbarten
Gemeinde noch uiwerhewathctc zu Hans bleiben. In
Rittstcht des ; selbst, sieht êr das Gcsez für so deutlich

an, daß selbst dieses neue Gutachten nicht so deutlich
ist: da er in», glaubt, daß es nicht um Deutlichcrma-
chung dieses Theils unsers Gesetzes, sondern eher um
Erklärung des ,2 § desselben, welches von jeder Gc-
mcinde ein Contingent fodcrt, zu thun ist, so fodert er
Vertagung dieses Gutachtens, bis wir bestimmte Aus-
kuuft erhalten, was der», wirklich einer Erläuterung
bcdü.fe. Legier g.aiibt; es brauche keiner weitem
Erläuterung, als zu bestimmen, daß aus der Reserve
nichts marschieren müsse, so lange „och ein Theil des

Auszügercorps vorhanden ist und daß so lange Unver-
ehlichtc vorhanden sind, keine Verehlichten in die Aus-
züger eingeschrieben, und aus denselben marschieren
sollen. Graf beharret auf dem Gutachten. Secrc-
tan glaubt, jezt sey nicht Zeit zu vertagen, weil »m-
scre Feinde unsre ewigen Vertagungen nicht abwarten
werden; er stimmt also neuerdings zum Gutachten.

Leqlcr erklärt seine Meinung näher dahin, daß
in den Auszügern selbst, immer die Unverehelichten vor
den Verehlichten aus, in die ersten Züge genommen
werden sollten. Carrard vereinigt sich mit Sccrctan.

Der ; wird »„abgeändert angenvmmen.
; 2. Wird ohne Einwendung angenommen.
; 3. Erlacher sieht den § fur noch nicht hin-

länglich deutlich an, weil er nicht bestimmt, daß
wenn aus einer Gemeinde Vcrehüchte Bürger ausgc-
hoben würden, während in der benachbarten Gemeinde
nech Unvcrehlichte vorhanden find, jene von diesen er-
sczl werden sollen.

Graf denkt, es sey einzig darum zu thun, zu
bestimmen, daß so lange noch in einem Militairbezirk
Unverehilchte vorhanden sind, diese die. Vcreblichtm
ablösen sollen. Carrard siebt Grafs Antragfür ganz
rechtmäßig an, al em da bis jezt die Formation der
Auczügcr nicl't uacb diesem Grnndsaz, sondern nach
dem der Comingcntciilieftrung aus jeder Gemeinde ge-
chah, so könne jezt ohne Unordnung zu bewirken,

die,er Gruudsaz nicht abgeändert werden..



B ra f zicht seinen Antrag znrâk, und dir 5 wird
ohne Abänderung, so wie auch die folgenden an-
genommen.

Senat, iz. April.
Präsident: Lüthi v. So'.

Die Bothschaft d?s Direktoriums über die Ursa»
chu» ver vorübergegangenen Unruhen in der Gegend
von Sursee wird verlesen.

Eben so eine andere Botschaft über das mit dem
B. Sal. Orel! in Zürich aufgenommene Verhör wegen
der, dem General Hetze für eine lcbenelängllche Pen-
sion bestimmten 120,060 Gulden.

Eine Bothschaft des D reltormms an den Senat
ist folgenden Inhalts: „ Auf die Elwaoung zur Mit'
tbeilung des Begehrens der provisorischen Regierung
in Bündten um die Vereinigung mit Helvetien, ruft
euch das Direktorium den go. Art. der Consiitntior,
in Erinnerung, mit der Versicherung' das es Zu sei

»er Zeit, diesem Artikel gemäs, handeln werde. "
Fornerod erstaunt, daß das.Direktorium sich

auf diesen Art. stüzt; denn die Bündner sind durch die
Constitution schon Schweizer, und also keine fremde
Macht.

Laflechere glaubt ebenfalls, der s». Art. sex

hier nicht anwendbar; eine Vereinigung ist kein Allianz-
Trackat; dem Gesezgcber kommt es zu, die Vereinn
gung ausîusprech«, ; ihm muß aber auch das Begeh
ren derselben vorgelegt werden; er verlangt eine neue
Bothschaft ans Direktorium, um dasselbe wiederholt
j« dieser Mittheilung aufzufordern..

Crauer glaubt, es können Fälle eintreten, wo
das Direktorium uns gewiss« Sachen nicht mittheilen
kann; er hat sich schon das vorige mal der Bothschaft
widersezt.

Mittel Hölzer: der 13. Art. der Constitution
tekrisst Traubünden; seither ist aber desselben Zustand
dadurch verändert, daß es sich Oesterreich in die Arme
warf; der 80. Artikel ist nun anwendbar; er verlangt
Tagesordnung über Laflecheres Antrag. Pfyffer:
Bis dahin war Bünden «m unabhängiger Staat, er
konnte für die Vereinigung Bedingungen machen, das
Direktorium konnte darüber unterhandeln, und sie
konnten von der Art seyn, daß sie, besonders unter
den gegenwärtigen Umstanden, geheim gehalten werden
müssen; das Direktorium hat ber Constitution gemäss
gehandelt.

Man geht zur Tagesordnung über Laflecheres
Antrag.

Der Beschluß, welcher dem Direktorium 50,000
Franken zur Besoldung und Unterhalt der Truppen in
KtZtrn bewilligt, wird angenommen.

Der Beschluß, welcher verordnet, eine Flugschrist,
betitelt: »Zuruf des Vaterlandes »u seine

Sohne,- soll in den z Sprache» auf Uakost.m der
Republik gcdrukt, Und den Armeen und dem Volk
ausgetheilt werden — wird angenommen — nrchbem
die Zuschrift scblst unter lauten Beiftillàzcugungen
angehört worden.

D-r Beschluß, welcher dem Minister der Künste
und Wissenschaften 6000 Feanftn bewilligt, wird vers
lesen und a 'genommen.

Bvdmsr verlangt, daß die Mitglieder des Ses
nats sorgfältiger das Gcsez über das Tragen der
Amtskieldung beobachten.

Am r^> war in beiden Räthen keine Sitzung.

Grosser Rath, 15. April.
V.'tt-Prasident: Dcsloes.

Acsch erhält w^gen Krankheit seiner Frau Urlaub.
Verschiedene, vom Senat verworfen« Beschlüsse

werden an die darüber nievergeftzten Commissionen
zurükgcwiescn.

Die Fortsetzung des Schulgutachtens wird in Be«
rathung gekommen.

§ vZ. Carller fodcrt, daß auch die Mnnizipalis
tät mir dem Pfarrer Aussicht über, die Schulen habe.
Bille ter folgt, und w ll den Präsident der Munizis
palttät zum Mitaufscher machen. Custor und De se
lo erfolgen diesen Einwendungen gegen den K. Escher
sagt: da es der Commission nicht blos um leere Aufs
sicht, sondern um Aufsicht mit Verantwortlichkeit vere
bunden, zu thun war, so glaubte sie, diesen Vorschlag
machen zu nnisscn; denn sobald mehrere Personen zu,
aieîch «ine Sache zu besorgen haben, so verläßt sich
die à auf die andere, und die Verantwortlichkeit
geht für alle verloren; übergeben wir hingegen hier
die Aufsicht einem einzigen Mann, «nd zwar dem
Pfarrer, so wird die Manizipalität eine Art Oberaufs
sicht ausüben, und de» Pfarrer anklagen, wenn er
seine unmittelbare Aufsicht vernachlässigt; ich stimme
also zum §. Sch lumps will, netst dem Pfarrer,
noch 2 Mitglieder der Munijipalilät mit dieser Aufs
sicht beauftragen. Traf furchtet, durch diesen Z die
Schulen in ihrem alten Schlendrian zu erhalten, weil
die Pfarrer weist die Unwissenheit des Volks zu des

fordern, statt aufzuklären suchen; cr will von den
Lerwaktungskammern besondere Schul.Inspektoren er«

nennen lassen. Rellstab ist gleicher Meinung, weil
viele Pfarrer nicht das sind, was sie seyn sollten.

Bill et er stimmt Schlumpf bei, weil die meiste«
Pfarrer Aristokraten find, und kaum im Stande was
ren, dies« Aufficht zu haben. Erlach er stimmt Cars

tier bei, um nicht mehr den alten elenden Schlendrian
beizubehalten. Carrard stimmt für den §, weil/



wann man eine Sache gehörig besorgen will, man
,ât nur eine Ansucht, sondern eine Aufsicht «nit IZer
ant!vortl!chke!t haben muß, und zu diesem Ende hui
muß nur eine Person m>t dieser Aufsicht beladen seyn,
sonst walzt die e-ue die Schuid auf die andere; über
dem wurden die Mumzlpaiàen leicht uneinig, oder
gar nachlässig seyn; auch erhalt der Pfarrer hierdurch
nur Aufsicht, und nicht Vollmacht. Die Oberaufsicht
dagegen wird weit zwekinässlger der Gemeinde und
der Äu-itjipalitäk aufgetragen, indem diese n e ver-
a"êworli?ch gemacht werden können; sind unwürdige
P'irrer, so können sie entsezt werden, die grössere
Zahl aber ist gut, und verdient dieses Zutrauen
Bourgeois ist CartierS Meinung, und glaubt, die
Erfahrung selbst beweise, daß selche Schulen besser

h.s?-rgt werden, welche vom Pfarrer und der Munizipali-
tät zugleich beaufsichtet werden. Custor ist auch die?
ser Meinung. Anderwcrth denkt, da der Pfarrer
die Prüfung der Gchàhrer auf sich habe, so müsse

er auch die Aussicht über dieselben haben, besonders
da noch andere Oberaufseher bestimme find; er stimmt
also »um K. Sch lumps glaubt, einstweilen sey noch
doppelt« Aufsicht erforderlich/ und in Zukunft sey dann
eher Efchers Antrag ausführbar als jrzt. Zimmer^
man« bsttet, daß mau diesen Gegenstand nicht eix
seitig beurtheile, so wie es schon nut Darstellung der
Geistlichkeit geschehen ist; denn wenn wir schon hier
und da unfähige Geistliche, oder solche Geistliche da-
ben, die der Revolution ungünstig sind,.so ist doch
die Klasse, im Ganzen genommen, ehrwürdig, und
trug viel zum ruhigen Tang der Revolution bei; also
»st es höchst ungerecht, gegen die ganze Geistlichkeit
Mißtrauen zu haben. Die erste Frage, welche hier zu
beantworten ist, ist diese: ist es besser, emen oder
mehrere Aufseher über einen Beamten zu ordnen? sind
mehrere Aufseher, so wird der eine daS, der andere
etwas anders anordnen, und also Verwirrung eut-
stehen, folglich »st gewiß ein einziger Aufseher besser,
als mehrere neben einander. Die zweite Frag» ist diese:
ist eine andere Klasse von Bürgern in allen Gemcm-
den vorhanden, die diese Aufsicht besser und zw«kmäs-
stger übernchmen kann, als die Geistlichkeit ich glaube
nein, denn es ist hier nicht von einzelne« Subjekten
die Rede, sondern von der ganzen Klasse. Fürchtet
man zu grossen Emfluß der Geistlichkeit? vielleicht moch.
te dieses ehedem der Fall seyn; allein, gegenwärtig
gi/dt die Regierung den Schulmeistern bestimmte Lehr-
bücher in die Hände, und die Oberaufseher sind llicht
mehr geistliche, sondern weitliche Behörden, folglich
ist »icht mehr die allgemeine Direcuvn des Schul,'
Wesens unter den Händen der Geistlichkeit. Ueberdem
ist der Pfarrer von der Nation bezahlt und zwar »icht
nur für den Gottesdienst, sondern für den Volksun-
terricht überhaupt i »o ihm also haben wir eine Person,
die »o» Staat für diesen Gtgenstogd besoldet ist, und

4?7

welche er also auch durch Besissdungs-VermiuberunA
oder gar durch Ms-tzung bestrafe« kann, wann dieselbe
hierüber ihre Pflicht nicht erfüllt; ausser dem Pfarrer
finden wir also keine so schikiiche Person für diese un«
mittelbare Schulaufsicht, und daher stimmt er zur
Bcibîhaltung des Gutachtens. Dcsloes beharret
eifrig, und findet, der Antrag der Connnssion sey
sehr aristokratisch, weil er in einer Gemeinde nur eine
einzige Person, und zwar gerade den Pfarrer ans?
fch'iessend, mit der Aufsicht über den öffentlichen Un-
terricht belade, da doch selbst ehedem hierüber die Tee
meindcn mehr zu sagen hatten; er stimmt also Cartier
«ei. Secretan begreift auch nicht, wie die Commis»
sion einen solchen § vorschlagen konnte, der ihre»
egenen Grundsätzen und den schon angenommenen
Gesetzen zuwider sey; denn die Commission selbst trennt«
sorgfältig den gewohnten Unterricht von dem religio-
sen Unterricht, und das Munizivalikatsgesez bestimmt,
daß die Munizipalitaten die Aufsicht über die Schulen
i» ihren Gemeinden haben sollen. Unter den Legen-
den von Gründen, die zur Unterstützung des Gutach-
tens vorgebracht wurden, ist besonders seltsam, daß,
weil man nur einen Aufscher haben will, gerade der
Pfarrer dieser seyn soll, warum diß kann es nicht
auch ei» Munizipalbcamter seyn! — Selbst unter dem

ehemaligen aristokratischen System hatten die Gcmeind«
räche mehr Recht über die Schulen, als das Tutach-
tea ihnen vorschreibt. Ueberdem denke man, daß wir
Helvetic» j» einem einen Staat umbilden sollen, und
daß die Geistlichkeit immer noch in zwei Theile getheilt
ist, und also auch durch daS Gutachten die ganze
Nation in zwei Partheien getheilt halten würde. .Er
will den § durchsivetchen, oder die Munizipalitaten
mit der Schulaufstcht beauftragen. Rellstab stimmt
Zimmermann, in Rülficht seines Urtheils über die
Pfarrer» bei. Cartiers Antrag wird aagenomme».

Das Direktorium übersendet folgende Both«
schafccn, welchen sogleich entsprochen wird:

Das Vollziehmigsdirektorium der helvetische»
ciucn und untheitlunen Republik, an die

geseMbeudêtt Räthe.

B»rger Geldgeber!
Zur Vollziehung eures Dekrets, welches die Ber<

einigiinz Rhätiens mit der helvetische» Republik ge-
nchmigi, bel»ars das Vollziehimgsdirektorium zweier
Bürger, die mit einer Stelle voa Ansehen noch reine

Vaterlandsliebe und Kenntnisse in sich verbinden.
Es verlangt voa euch die Bewilligung, chcsclbe,»

aus eurer Mitte wählen zu können. Das Direktorin»
hat dißorts s-iue Wü»sch'e aus die Bürger Schwaller,
Senator, und Herzog, Mitglied des großen Raths,
gerichtet; es ladet euch daher ein, Burger Tcfezgebek,



für bra ersten einen Urlaub ju bewilligen, und für den
leztern den ihm bereits ertheilten zu verlängern.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Das VolliichttnMèrcktorîum der helvetischen

einen und untheilb-nen Republik / an
die geieMbenden Räthe.

Bürg er Gesczg eber

Um dir Ruhe in den ausrühnschen Gemeinden der
Canton ' LtU.'rn »nd Aargau wieder brruistellen, bedarf
das Vollu hungsdirelrorium des Paerwlismus, der
Enlftissostenbc't und Kenntnisse des Bürger Aerni.

M'ßuamic» von Strenge und die Gegenwart
einer auledn ichen Magistroksverson sind uimmgang
iich nöthig slbft um die Residenz der GejezgebuiiL
sicher '.u stellen.

Das Sostnehüi asdircktorium ladet euch ein, Bur-
ger Ges.'zgebcr, ihm mr den Bürger Aerni einen
Urlaub von einigen Tagen zu bewilligen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a y.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sek

Mousson.
Sccrctan im Namen einer CommWon legt

H»lgcndes Gutachten vor, welches uut Dringlichkeit-
rrtlärtiW augenouimen wird.

An den Senat.
Auf die Bittschrift von Phi ipp Ant. Gingins,

«nd Johanna Gngms seiner Scbwesicr,
In Erwägung, daß sie beider provisorischen Vcr-

faminlung des Lcmans auf das Bürg«« tzt v. n Bern
Verricht gethan haben, und ;>var schon vor der Acr.
Kvrul g der bermeristhen Oligarchie; daß sie in dc'o.ge
dieses Verzichts als im Leman seßhaft und unter ftincu
Gewalten stehend anerkannt wurden, weil der Swwe-
fter ein Vormund iu Lüssri ernannt wurde, und wu
der vorherige dcrnensche Vormund, mu Genehmigung
der Waisenkamincr in Bern diesem seine Rechnungen
ablegte.

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
Das Direktorium einzuladen, die Bittsteller in

den Rechten zu erhalten, welche von ihrer Verzicht!«-
stung auf das Bürgerrecht von Bern, und der Fest-
fttzung ihres Wohnsitzes im Leinan herrühren können.

Die Berathung des Schuigntachrens wird fort-
gcsczt.

§ 2 l. Gmur will nun tiefen § der Abänderung
des vorigen § gleichförmig machen. Custor folgt.
Carra rd fodert Rükweisung des Gutachtens an die
Commission, um die nöthig gewordnen Abänderungen
vorzunehmen. Dieser Antrag wird angenommen.

B. Wartewyl von Mollens besindet sich mit
der dortigen Gemeinde in einem Streit; beide Parthcicn
wünschen Entscheidung durch die Geseigebcr. Auf
Custors Antrag gehl man über dieses Begehren zur
Taqcsvrdnug, weil die Gcfezgcber nie die richterliche
Gewalt ausüben können.

Schlumps sagt: er habe im Republikaner gele-
sen, daß die Höft Freiberg wegen ihrer Distriktscin-
theilung eine Bittschrift eingegeben, welche vertaget
wurde: da nun diese Höfe ihrem Begehren gemäß am
zwckmäßiqstcn dem Distrikt Lichtcustcg eingeordnet wer-
den, so begehrt er Entsprechung. Escl, er zeigt an,
daß diese Vertagung wegen Scblumpfs Abwesenheit
statt hatte, um seine Lokalkenntniße benutzen zu können:
er folgt dessen Antrag, welcher angenommen wird.

Ben. Gyser von Vchüpftn, im Kanton Bern,
fodert eine Summe von seiner Gemeinde zurük, die die-
selbe sür ihn in Verwahrung hat. Auf Custors An-
trag geht man zur Tagesordnung.

Die Gemeinde Oucns im Distrikt Granson,
wünscht, daß die ganze Gemeinde die Munizipalität
ausmachen dürfe. Auf S c c r e t a n s Auttag geht man
»ur Tagesordnung.

Der roin Senat wegen Abfassunisfehiern ver-
worfne Beschluß über ein peinliches Gcftzbuch, wird
zur Verbessir nig an die Commission zurükgewicsen.

Ju die Schllldbetreibli'-gscommission wird statt
der abwesenden Mitglieder, Secretan und Eschcr
eingeordnet.

Hcinr. Rsssier von Ecuvillaus, der in dem

Freiburgerunruhen An. msi. zu den Gallceren vcrur-
theilt wurde, bittet wiederum in seine bürgerliche«-
Recite cingeftzt zu werden. Auf Cartiers Antrag,
wird diese Bittschrift dem Direktorium zugesandt.

Ewige Bürger aus dem Distrikt Slekdorn, im-

Thurgäa, die nicht vcrhcieathct sinv wünschen wegem
ihrer llncntvchrl'chkeit bei ihren Gewerben und kran-
keu Litern von dem Ausmgercorps entlassen -u werden.

Ecblumps bedaurt, daß man die Gesetze so

venig verstehe, da sie doch - hierüber deutlich sind, und
wünscht überhaupt, daß Sohne, die ganzen à us Hal-

ringen vorzustehen haben, von dein Auszügcrcorps
".Massen werden. Custor wünscht Verweisung an die

Commission, zu näherer Dcuttichmachung des Weiss



èàesetzes. Anderwcrth wünscht Vertagung bis
der Senat den Beschluß wegen Ersetzung in den Aus-
zügern entweder angenommen oder verworfen hat.

Carrier foîwrt Tagesordnung, weil das Vater-
land jczt «einer Vertheidiger bedarf, «secret an folgt,
weil das Gesez deutlich ist, und jezt keine Ausnahmen
statt haben können. Man geht zur Tagcsordmw.g.

Ein Bürger aus Böhmen, in Bern wohnhaft,
wünscht sich zu verheirathen. Man geht auf das Frein-
dcngese; begründe: zur Tagesordnung.

Die Gemeinde Hiltisrieden im Kanton Luzern,
wünscht eine eigne Psarrgemcinde auszumachen. Die
Bittschrift wird einer Commission übergeben, in die
geordnet werden: Hecht, Herzog v. Münster und
Kilch in ann.

Ein Bürger von Dottiken wünscht wegen einer
kranken Matter von dem Auszug befreit zu seyn. Man
geht zur Tagesordnung.

Die Gemeinde Wisiisbnrg im Kanten Freiburg,
übersendet eine patriotische Zuschrift. Auf C a r m i n-
trans Antrag wird ehrenvolle Meldung gema bt.

Die Versammlung bildet sich m geheime Sitzung.

Sen at, 15. April.
Präsident: Lüthy v. Sol.

Ustcri begehrt und erhält für Frossard Bcwil-
liqnng von seinein crhaltnen Urlaub bis zu Ende des-
selben Gebranch zu mache».

Müret im Namen der Commission über das
Crimiaalgesezbuch, zeigt verschiedene Redaktionsfehlcr in
demse bcn an und rath zu Verwerfung desselben wegen
fehlerhafter Redaktion; sobald jene Fehler verbessert sind,
wird die Commission auf Annahme desselben antragen,
indem sie seinen Inhalt durchaus billiget. — Die Re-
solution wird wegen fehlerhafter Redatton verworfen.

Barras im Namen der Commission über die
Criminalrrozedur verlangt und enthät Verlängerung
fur die Berichtserstattung bis das Criminalgcsczbuch
wird discmirt seyn.

Die Discussion üdcr den s, 3 u. !ten Abschnitt des
Gutachtens über den bürgerlichen Rechlsgang wird er-
öffnet.

Das Gutachten der Commission ist folgendes:

B. Ncpräs. die Commisson, welcher ihr drei Be-
schlüsse über den bürgerlich n Rcchtsgang zur Unter-
suchung übergeben, räth die Annahme eines davon,
und die Verwerfung der zwei andern an.

Die Bemerkungen über jeden insbesondcrs sind
diese: so wie der 33. Art. verfasset ist, könnte es schci-
nen, wenn der Beklagte nicht erscheint, daß dem Klä-
ger schon im erstenmal seine Schlüsse müßten zuge-
sprochen werden; aber der 36. und 37. Art. verbinden

den Kläger z« emcr zweiten Vorladung, und erst im
Fall, wenn der Beklagte in diesem zweitenmal nicht
erscheint, wird sodann, wenn nicht höhere Hindernisse
im Weg gewesen, unwiedcrruflich abgesprochen.

Ueber den 38. §. Hai die Commission b obachtet,
daß dieser dem allgemeinen Wohl nachtheiiig seyn
könnte, indem jede gerichtliche V rfolgung gegen einen

Gefangenen, oder gegen einen im Kriegsdienst befind!:-
chen eingestellt wird, aber sie hat zugleich bemerkt,
daß es hier um nichts anders zu thun ist, als ledig-
lich um eine Ausnahme in Rss.ocht der Erscheinung,
weiche demjenigen, der durch yöhece Gewalt behindert
ist. eben so wenig als iu diesen beiden Fällen, kann
versaget werden. Das bürgerliche Kesc;buch wird bc-
sonders Vorsehung thun, wie die Beschützer des Va-
tcrlandcs, und die in Gemugenschaft liegenden belangt
werden können. Die übrigen Art. dieses Beschlusses

gaben zu keinen Bemerkungen Anlas, und wurden
ohne Einwendung bcnehmigt. Die Commisiion schlagt
also einstimmig die Annahme des Beschlusses vor.

Dritter Abschnitt.
Die Commission war einstimmig bereit, diesen

Beschluß anzunehmen, und hatte alle seme Art. gulbe-
funden; da aber der Senat einen Beschluß über die

Friedensrichter angenommen hat, welcher sagt: wenn
die Partheien so einen Prozeß führen, vor dem Fric-
densrichter erscheinen, sollen sie unter sich selbst den

Werth, der im Streit liegenden Sache bestimmen,
und wenn sie sich über derselben Werth nicht vereint-
gen können, so sollen Sachverständige die Schätzung
des Gegenstandes machen.

Ferner im 4g, F<? und 3:. Art. des gegenwarti.
Beschlusses wird gezagt: es solle eine freiwillige Scha-
sung oder eine Werthsbestimmung von Sachkundige»
über den streitigen Gegenstand geinacht werden. Un-
terdessen wäre dieses ja in allen Fällen doppelter Kosten-

aufwand, und unnütze Verlängerung, indem die Scha-
tznng schon vor dem Friedensrichter vorgegangen ist.

Ferner, wenn diese zweimalige Schätzungen nicht
übereinstimmten, welcher müßte man Glauben beimcs-
sen, da doch beide gleichartig waren? Es ist allerdings
crfoderlich, daß die vor dem Friedensrichter gemachte
Schätzung auch für das Distriktsgericht diene, und auS
dieser Ursach räth die Commission die Verwerfung des

dritten Abschnitts, welcher mittelst kleiner Abändern«-
gen leicht mit dem Gesez über die Friedensrichter vcr-
einbarlich gemacht werden kann.

Vierter Abschnitt.
Verschiedene Art. dieses Abschnitts gaben unter

den Commissionsgliedern zu Erörterungen Anlas. Der
64. Art., welcher die Distriktsgerichte über den Belang



pen à Fr. attft höchste zu urtheile!» bcwäluget, und
in einem Streithandel von diesem Belang oder darunter
alle schriftliche Führung und die Gegenwart jedes Ad-
vokalen abweist, hat die Meinungen der Commission
getrennt. Ein Theil der Glieder fand die Ccmpetenz
der ersten Instanz zu hoch, sie fürchteten die mehrestcn
Prozesse, welche unter der Summe von à Fr. an
Werth' betragen, werden zu sehr von der Willtühr des

Gerichts, und der Genauigkeit des Schreibers abhan-
gen, denn wenn keine einzige Schrift kann eingegeben
werde», so wird die Parwci sich selbst überlassen, und
misser Stand gcsezt, die Feh.cr zu verbessern, welche sie

in der Schrift des Schreibers wahrnimmt; dieser Theil
der Commissionsgliedcr w llle also die Summe von
ävn Fr., welche dem Gericht so wie die Art des Vcr-
sahrcns angcsezt sind, beträchtlich vermindern; ein
anderer Theil drr Cvmmiiw nsgiicdcr hingegen in Bc-
tracht, daß diese Gerichte vcn dem Volk gcwählet, und
die Richter wieder abgesezt werden könn:»», ftlgsam sie

alles Zutrauen haben müssen, und we«l üderdas zu
fürchten, daß auch in die Prozesse von nicht gar grossem
Belang, durch das schriftliche Führen Misbräuche ein-
geleitet, und vor «ft'cm aus, daß dieselbe in die Länge
gezogen werden müssten, war ganz entgegengcseztcr
Meinung.

Hingegen haben sich alle Glieder dahin vereiniget
tie Verwerfung des tten Abschnitts anzutragen, weil
fie einen handgreisiichen Widerspruch, oder wenigsltns
«ine uncrklärdarc Undeutlichkcit in den Artikeln 7ê.u. s».
angetroffen. Der erstere dieser Art. sagt: „ wenn der

s, Kläger eine Frist von acht Tagen auf die schriftliche

z, oder mündliche Verantwortung fodert, »im sie zu »in-

„ »ersuchen, so soll ihn» diese Frist gestattet werden.
Und der Art. sagt: ist die Verantwortung gc-

„ selichcn, so kann der Kläger eine Fust von s t»s >4

7, Tagen erhallen, um die Verantwvrtuna zu unter-

„ suchen." Hle? siehet man, baß der 72. Art. einzige
acht Tage gestattet, und der »». laßt » i. zu; hieraus
erfolgte, daß eine Parthn auf de» s >. Art. begründet,
i4. ?äge fodern, und die andere auf de» ;è. gestuft

nur 8 Tage zugeben würde. HterauS also ein Zwe-
sldenjtrett, welcher dadurch muß geHoden werten, daß
einer dieser Art. als überflüssig weggelassen, ober we-
«igflens beide gleichförmig gemacht werden.

Die Commission hat ferner bemerkt, daß der 81

Art., welcher dem Kläger 14 Tage zugnbt, dies« Frist
keineswegs gem Beklagten gewähre; der 70. Art. giebt
demselben nur 8 T«S, ba doch beide Parrhelen gleiche
Recht« haben sollten; müßte ekne derselben begünstigt
»erdea, so ware eS vielmchr der Beklagten.

Die Commission schlagt die Verwerfung deS 4ten
Abschnitts vor.

Der ste Abschnitt wird angtnvmmeit.

2O

F 0 » n e rod räth nach dem Am atsien der Commksi
M, zur Verwerfung-des gten Msmnules. Auge»-
st in» findet noch einen neuen Verwerft»'.»sgrund; d r
'l-lstc Are. welcher sagt: In Ehesachen sind die Par-
theien gehalten in eigner Perlon zu erscheinen — dcu-
let an, daß alle Ehchandel vor den welUlchen Rechter
gebracht werden; dieß ist gegen die Religwuöftechejt;
denn die katholische Religion hat einen G uudsnz,
nach welchem gewisse Ehesachen nur vor den geistti-
chen Richter gehören; wenigstens mm-i-e der Art bah n
beschrmlkt werden: daß die, denen ihre eligiöse Denk-
art es zuläßt, für den weltlichen Richter in Sache»
zu gehen, die blos das Band der Ehe besessen, dieß
chuir können; oder der Art. müßte nur da gelren, wo
b sdahin Ehestreitigkeiten vor den weltlichen Richter
gezogen wurden; ohne dieß greift man die Haupt-
grundsätze der katholischen Religion an.

Mittelholz er: Auch in der Commission ist
dieser Zweifel geäussert worden, aber schon der Tuet
des Beschlusses: bürgerlkcher Rechrsaang, hebt alle
Besorgnisse; bürgerliche Händel in der Ehe, ge-
hören doch gewiß für den bürgerlichen Richter, vo«
geistlichen Verhältnissen ist hier überall nicht die Rede.

Muret will Auguftmj der gewichen hat, und
Barras der sprechen wird, antworten: Es ist hier
nur vom Civilrechtsgang die Rede; wann in dem
Beschluß steht, daß in Ehestreiclgkeiten die Parcheien
persönlich erscheinen müssen, so ist von diesen Strei-
cigkeitcn selbst und von der Ehescheidung noch gar die
Rede nicht; man beseieige also solch« nicht hieher ge-
hörende Besorgnisse.

Badoup kann der Commission nicht be stimmen»
Es giebt Falle »vo die doppelte Schaüung nvlhwen-
dig ist, indem die vor dein Friedensrichter keineswegs
genügen kann; z. B. wann der Gegenstand der Strei-
rigkeic die Compecenz des Friedensrichters übersteigt;
über den Kapitalwerrh des Prozesses aber die Par-
theien im Streit liegen; hier ist eine Schätzung vor
dem Distriktsgericht nothwendig. Er stimmt ;m
Annahme.

Muret: Die Commission behauptet niiS, daß
immer die Schätzung vor dem Friedensrichter ge-
macht werden müsse, sondern nur daß wo fie vor
diesem gemacht wird, sie auch als gült g vor dem
Distriktsgericht solle angesehen und nicht doppelt ge-
macht werden.

Barras: Muret hat den Propheten in Betreff
meiner machen »vollen, aber es ist ihm übel gerathen.
Ich habe gar keine Religionsbesorgniss«, aber eben da
es bloß um Civilsachtn h er zu thun seyn kaun, wozu
die Ausnahme? Warum sollte man in Ehesachen, die
vor den Civilrichrer gehören, nicht durch einen Anwald
erscheinen dürfe»». Es ist hier unuütze Eüischranku»A
der Freiheit des Bürgers.

<Di« Loelsttzuns
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Gesezqebn ng.

Senat, 15. April.
(Fort,etzung.)

Genhard stimmt Vadonx bei, und kann auch
aus Augustims Gründen nicht unbedingt den Beschluß
verwerfen; indeß wird die Ehe doch unbedingt unter
den bürgerlichen Nechtsgang gebracht; bei der refer-
mieten Religion mag dieß angehen; auch bei den Ka-
tholiken giebt es Ehrstreitigketten, die vor den bür-
gel lichen Richter gehören; aber die meisten sind doch
sakramentaßschen Ursprungs; der Artikel sollte sich

also deutlicher und beruhigender ansdrüken.
Stokmann findet, man ftp in den Grundsâ-

zen ganz einig; keine Religionsparthci will die andere
beeinträchtigen; das Sakramentalische der Ehe loll
nach diesem Beschluß gar nichl vor den bürgerlichen
Richter gebracht werden, sondtru nur bürgerliche
Streitsachen, das war auch bisdalzin bei den Ka-
tholiken der Fall; zu a.jseirigcc Befriedigung könnte
mau.indeß hinzusetzen: »weltliche Ehesachen."

Der Beschluß wird verworfen.
Ueber den 4WN Abschn. stimmt B a d 0 ux mit der

Commission zur Verwerfung; er will nur einige Bc<
nicrkangen über die Artikel machen, wegen deren die
Commission getheilter Meinung war, und die bcstim.
men, in welchen Fallen schriftliche Procedur und Am
Wald erlaubt sind ; die Bestimmimg von 400 Franken
für diese Falle ist für den Reichen sehr billig, nicht
ober für den Arme«; jener ist anch dadurch begünstigt,
daß er in Fallen unter 400 Franken wenigstens einen
Anwaid nebenbei berathen und benutzen kann; der
Arme wird diese Wege nicht benutzen können. Fsr>
nerod verwirft den Beschluß auch; er stimmt Ba-
doux zum Theil bei und wünscht eine gehörige Mittel-
bestimmnng; 200 Franken, meüic er, könnten dazu
besser als 400 dienen. Mittel holz er glaubt, Ba-
doux Einwnrf sey nicht gegründet; dem Armen ist
erlaubt das nemliche zu thun, was der Reiche thun
kann; er kann sich auch berathen: laßt man aber
Advokaten zu, so wird sie der Reiche jederzeit brau.

chcn und der Arme muß es alsdann auch.thun, weil
er sich nicht persönlich mit dem Advokaten seines
Gegners messen kann; der Nachtheil ist also im lez-
tern Fall auf Seite des Armen.

Der Beschluß wird verworfen.
Der Beschluß wird verlesen, welcher in Erklärung

des Gesetzes vom iz. December bestimmt, daß auch
die mehreren unverhe-ratheten Brüder mit der Elite
marschiren müssen, ehe die vcrheiratheten Bürger das
Loos ziehen müssen u. f. w.

For nerod verlangt eine Commission, die morgen
berichten soll. Diese wird beschlossen; sie besteht aus
den B. Reding, Zâslin und Hoch.

Brunn er legt als Qnàstor der Saalinspektoren
seine Rechnung auf den Kanzleirisch nieder, die den
Secretars zur Untersuchung übergeben wird.

Grosser Rath, rs. April.
Präsident : Desloes.

kegler im Namen einer Commission legt ein
Gutachten vor, welchem zufolge der Maria Egcter
von Trnb, im Kanton Bern, erlaubt werden soll, den
Uhli Bistzer von Kiemroth zu heuralhm; das Gut-
achten wird für ö Tag auf den Kanzleirisch gelegt.

Statt eines abwesend?» Mitgliedes wird Gvsen-
dörfer in die Commission der Haustrer geordnet.

An> erwerkh im Namen der Friedensrichter-
commission tragt darauf an, die ihr zurükgewiesnen
Abtheilungen des 56. §, welche dem Friedensrichter
auftragen, über Rauftreien u. d. gl. abzusprechen,
einstweilen zu vertagen. Dieser Antrag wird ange-
nomme».

Anderwerth im Namen der gleichen Commis-
sion, schlagt folgende Zulaz§§ zu dem vom Senat zu-
rükgewiesnen Sten Abschnitt des Friedensrichtergut-
achtens vor, welche ohne Einwendungen angenommen
werden.

§ ,?y. Wegen der Hauptstreitsache ist die ausge-
bliebne Parthei entweder vor das Friedensgericht oder
das Distriktsgericht vorzuladen, je nachdem sie in oev



Competenz des einen oder des andern dieser Gerichte
liegt.

§ 4o- In den Fällen in welchen die Schätzung
über den streitigen Gegenstand von Nöthen ist, schlagt
der Friedensrichter wenn die eine Parthei nicht er-
scheint, fünf Schätzer vor, von denen die erschienene
Parthei zwei ausschlàgt, und die drei Ueberbleibenden
die Schätzung vornehmen.

§ 41. Ergiebt sich aus den Schätzungen, daß der strei-
tige Gegenstand in der Competenz des Friedensgerichts
liegt, so wird der ausgeblicbnen Parthei innert 3 Ta-
gen davon Anzeige gegeben und dieselbe vor das Frie-
densgericht vorgeladen.

§ 42. Erscheint sie nicht, so schlagt der Friedens-
richtcr der erschienenen Parthei vier Schiedsrichter vor,
vrn denen sie zwei ausschließt, und die zwei übrigen
bilden mit ihm das Friedensgcricht.

Carrard wünscht noch eine Bestimmung beizn-
fügen, daß das auf diese Art gebildete Friedcnsgericht,
nicht sogleich absprechen, sondern daß zuerst noch
die nicht erschienene Parthei vorgeladen werden
mUse. Andcrwerth glaubt dieser neue Veisaz sey

eig ntlich übcrflüßig, weil es sich von selbst verstehe,
und man höchstens beifügen könne, daß dieses Friedens-
geeicht nach Anleitung des 6z §. verfahren solle.
Dieser lezte Antrag wird angenommen.

In Rüksicht des Zeugenverhörs, tragt Ander-
werth im Namen der Commission darauf an, die
Zeugen heimlich zu verhören und das Verhör den Par-
checkn vorzulesen.

Rellstab will die Zeugen öffentlich verhören, weil
freie Republikaner frei uud offen sprechen sollen. B il-
le ter folgt Rellstab.

Anderwerth denkt wir seyen noch nicht in der

Vervollkommnung so weit vorgerückt, um freimüthige
Aussagen von den Zeugen öffentlich zu erhalten, und
wir würden keine Zeugen mehr unter diesen Bedingungen
bekommen; er foderc also Annahme des Gutachtens.
Schlumps glaubt, die Zeugen sollen vor niemand
als vor dem Richter und den Partheien verhört werden;
aber hingegen findet er, sey diese Bedingung uneut-
behrlich, weil ein Zeuge durch Gegenwart beidcr
Partheien im zwekmäßigstcn Gleichgewicht von gehör:-
ger Sorgfalt erhalten wird. Custor folgt Schlumpfs
Antrag. Carrard bemerkt, daß wann man die Zeu-
gen nicht in Gegenwart der Partheien verhören wollte,
schon der 73. § abgeändert, und also bestimmt werden
müßt?': daß das Verhör niedergeschrieben weiden soll.
Secretan stimmt Carrard bei. Ander werth be-

gehrt in diesem Fall, daß auch der 73. § abgeändert,
und bestimmt we de, daß die Verhöre der Zeugen
schriftlich geschehen, indem er g'-aubt,daß die Zeugen
in Gegenwart der Parlhcicn nicht mit der gleichen Frei-
Mürbigkeit spreche» würden, wie vor dem Richter allein.
Custor will das Verhör mündlich und in Gegenwart

der Partheien vornehmen. Rellstab will wohl das
Verhör mündlich in Gegenwart der Partheien vor-
nehmen, allein das Urtheil auf dieses Zeugniß begründet,
doch ins Protokoll eintragen laßen. G mür fühlt, daß
für und wider das öffentliche Verhör viel zu sagen
wäre, glaubt aber, das heimliche Verhör sey der
menschlichen Schwachheit angemessener als das öffent-
liche; allein dessen ungeachtet, will er das Verhör
mündlich vornehmen Hassen. S ch 0 ch will die Zeugen
beeidigen, und findet das übrige der Form sey dann
gleichgültig. S chlu m pf beharret, weil er die Sache
nicht sowohl in Rüksicht der Friedensrichter als in
Rüksicht der höhern Gerichte für sehr wichtig halt und
nicht will, daß ein schlechter Mensch hinter dem Rücken
des ehelichen Manns Unwahrheiten aussage. Car-
ra rd sieht diesen § für sehr wichtig a»., und bitcet über-
Haupt die Sachen nicht bloß zur Halste zu machen,
sondern wann mau einen Grnndsaz annehme, demselben
im Ganzen gemäß zu haudlen ; das ganz öffentliche Verhcr
der Zeugen vor dein Publikum wollen wir nicht, wegen
dem Einfluß der Oeffentlichkeit auf den Zeugen; allein
dieser Einfluß ist bei Anwesenheit der Partheien noch
stärker und vielleicht gefährlicher als die des Publikums;
wären die Menschen was sie seyn sollten, so wären
alle diese Rücksichten freilich nicht zu nehmen, affc
der bloße Blik des mächtigen Bürgers kann seinen
Schuldner vor Gericht abschrecken, vollständig gegen
ihn zu zeugen, hingegen vor dem Richtcr allein, ver-
schwinden diese Rücksichten, und daher begehrt er, >

daß daß Verhör heimlich, aber schriftlich vorgenom-
inen werde. Weber glaubt, jeder Mensch werde
öffentlich immer eher die Wahrheit sagen als heimlich,
und so auch eher wieder einen Bürger falsch zu zeugen
sich hüten, wann dieser gegenwärtig als wann er ab-
wesend ist; da zudem noch die ganze Verhandlung vor
dem Friedensrichter mündlich ist, so fodcrt er Beide-
Haltung des 7Z. § des Gutachtens. Secretan ist
ebenfalls der Meinung, daß man nichts Schriftliches
in das Friedcnsrichtergeschäst hineinbringen und daher
die Zeugenvsrhöre öffentlich vornehmen müsse; wann
wir unser Volk allmahlig zu den republikanischen For-
men bilden wollen, so müssen wir bei den geringen
Gegenständen anfangen und dasselbe hierbei lernen,
freimüthig die Wahrheit zu bezeugen. Der 73. è wird
unverändert beibehalten.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollziehnilflsdirektorinm der helvetischen
einen und untheilbarcu Republik, an
die gesezgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
In Kraft Eueres Gesetzes vom ig. April, ladet:

Ihr vci der gänzlichen Sperrung des Fruchthandels
zwischen Schwaben und Hckvttien das Vollzichungs-



Direktorium M schleunigen Ergreissmig derzwekmäßig-
stcn Maaßregeln ein, vermittelst deren die helvetischen
Truppen an der Grenze am besten mit Lcbenàltcln
versehen, und die Grenzkamone in billigen Preisen die
Lebensbedürfnisse anschaffen können.

Hinreichend, B. Gcsezgebcv, beweiset Euch die
Herzählung folgender Thatsachen, mit welcher ernst-
haften Sorgfalt sich das Direktorium seit langem her die

Verprovianticrung der Schweiz beherzigt habe ; bereits
schon damals beherzigte es diesen wichtigen Gegenstand,
als die Auflagen noch nicht cingiengcn; bereits schon

damals, als in den Augen der Menge die Erneuerung
der Feindseligkeiten noch nicht» anders zu seyn schiene,
als eine ungereimte Chimäre. Nur folgende historische
Beweise führen wir an:

Unterm s. Iiil. erinnerte das Direktorium den
B. Rapinat an sein Versprechen, daß wir durch seine

Verwendung aus dein Departement des Oberrhems Zu-
fluß an Getreide erhalten sollen.

Unterm 6. Noocmb. erhielt der Minister der aus-
wärtige» Geschäfte Befehl, baß er den B. Zeltner be-

auftrage, bei der fränkischen Regierung run die Er-
laubniß anzusuchen, daß durch die Zwischenhand von
patcmirten helvetischen Handelsleuten 30ii,ooa Centner
Getreide möge aus Frankreich ausgeführt werden. Be-
harrlich geht die Unterhandlung ihren Weg fort, und
die fränkische Regierung bewilligt eine Ausfuhr von
4oo,voo Centner».

Unterm 6. Ienner erhielt auf feine Einladung der
Minister des Innern von den V.rwallungckan'.mcr» den
Etat über den Rest des Getreides in den öffentlichen
Magazinen, und legte hierüber die tabellarische Dar-
stellung dem Direktorium vor.

Unterm Ienner erinnerte dieses den Genera!
Schancnburg an die dringende Nothwendigkeit zur
Formirung von Magichinen für die Verrroviantinmg
der Hilfstrupvcn, und unterm >i. Hormmg ersuchte es

ihn um die Beschleunigung dieser Formirung durch alle
Mittel, die er in seiner Gewalt habe.

Unterm io. Hormmg bestätigte das D rektorium
den Controlleur, den es zu Duttlingcn hat, damit
durch seine Thätigkeit der Transport des in Schwaben
angekauften Getreides desto besser befördert werde.

Unterm ri, Hormmg erhielt der Mmiäer Zeltner
durch den Minister der auswärtigen Geschäfte den
Auftrag, die fränkische Regierung darauf aufmerksam
zu machen, daß sich die Formirung der Magazine
»och immer verzögere, und die hierüber dem fränkischen
Direktorium eingegebene Note, wurde dem helvetischen
unter dem 5. Merz durch seinen Minister mitgetheilt.

* Unterm 14. Hormmg bevollmächtigte das Direft
totwm den B. Minister des Innern zur Abschliessung
eines Handelsvertrages mit dem Hause Tr mpi und
Brunner, und zwar nach den Grundlagen eines Ent-
wue/s, den dieses Handelshaus selbst eingelegt hat.

Das Direktorium lud feinen Minister ein, sich mft
der Art und Weift zu beschäftigen, wie dieser Vertrag,
der den 17. Hormmg endlich abgeschlossen worden,
am schiklichsten könnte in Vollziehung gcftzt werden.
Die Compagnie Trümpi macht sich anheischig, die-
jenigcn Kornmärkte, die man ihr anzeigen wird, nach
und nach mit Getreide zu versehen, bis auf 400,00»
Centner, und mit diesen Lieserungen sogleich vierzehn
Tage nach der Aufforderung hiezu, den Anfang ;a
machen.

Unterm 1. Merz ladete der Minister des Innern
die Verwaltmigökammern von neuem ein, sich genas
über den Etat des Proviants in ihren Kantonen zu
erkundigen und schleunig den Moment anzuzeigen, wo
die Einführung des französischen Getreides dringend
nothwendig seyn würde.

Unterm 9. Merz wiederholte das Dir ktorium bei
dem bevollmächtigten Minister der fränkischen RepuK-
lik mit allem Nachdruk jenes Allsuchen in Betreff der
Getreidmagazin-.

Unterm 14. und 29. Merz schifte es zween ansser-
ordentliche Eilboten nach Paris, mit dringenden Zu-
schriften, die es über diese» Gegenstand unmittelbar
an das fränkische Direktorium selbst richtet. W

Unterm is. Merz ladet der Minister des Innern
die Csmp. Trümpi ein, daß sie zur Vollziehung des
Handelsvertrages sogleich auf den ersten Wink bereit
seyn soll.

Unterm 20. Merz wurde der Minister des Innern
bevollmächtigt, zum Ankaufe von Getreid eine Summe
zu verwenden. und einen Theil der Summe der Ver-
waltungekammer in Bern ebenfalls zum Getröidekauf
in dortiger Gegend zukommen zu lassen. Auf die An-
zeige des französischen Ministers unterm 27. Merz,
daß die militärischen Dispositionen des Gen. Massen»
unsere Gemeinschaft mit Schwaben ganz unterbrechen,
beschloß das Direktorium noch am gleichen Tage die

!Rcquirining der Csmp. Trümpi, und ließ ihr durch
chen Minister bes Innern zu wissen thun, daß ihre
Lieferungen mit dem 14. April anfangen sollen; zu
sreyenmalen wiederholte der Minister die Erinnerung.

Vom 2g. Merz an erhielten die Verwaltungskam-
mern von Basel und Zürich den Befehl, zur Lieferung
des be nöthigten Mehls, für die Verprsviantirung der
Elitcnbataillons in diesen Kantoneu.

Unterm 1. April erhielt die Verwaltungskammer
von Zürich noch überdieß den Befehl, zur Verprsvian-
kirung des Thurgaus.

Unterm 2. April erhielten die Verwaltungskam-
mern von Basel, Freyburg, Oberland und Leman den

Auftrag, 12800 Centner Mchl zur Transvortirung
nach Zürich und gur Verproviantirung der Truppen in
Bereitschaft zu halten, und zur Beförderung dieses

gedoppelten Zwekes, wurden die Veker und Müller in
Requisition gesezt.
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' Unterm 6> April befiehlt der Minister des Innern
der Verwaltungskammer von Zürich für die Verpro-
viantirung des Kantons Sentis zu sorgen, und üben
laßt ihr zu dem Ende hin zur Disposition, die Maga-
ziue von Basel, Bern, Aargau und Solothmn.

Diese Maaßregeln machte man dem Commissar
Ordonnateur Mehl em bekannt, und sogleich nach
seiner Ankunft in Luzcrn schürfte man ihm ein, über
die pünktliche Vollziehung derselben ein wachsames
Auge zugaben.

- Unterm y. April wiederholte der Minister des

Innern der zürcherschcn Verwaltungskammec die ehe-

vorigen Befehle, in Betreff der Verproviantirung des
Kaurons Sentis, in den sie ungesäumt 4000 Centner

"
Getreide hinschikcn sollte.

Unter dem gleichen Tage werden durch einen Be-
sehluß die beiden Verwaltungskammcrn Bern und Lc-

rnan zum Ankaufe von Getreide beauftragt; die erstere

für die Summe von 20,000 xjvres, die lezrere für die
' Summe von 160,000, m leicht zu rcalisircnden Schuld-

scheinen.

^Dem Direktorium thut es leid, B. Gesezgeber,

dagWhr die obigen Aufklärungen nic!>t selbst von ihm
verlangt habt; es würde sich beeilt haben, sie Euch
obne Rükhalt sogleich mitzutheilen. Lebhaft wünscht

es, daß sie Euch über die ergriffenen Maßnahmen
beruhigen; und es zweifelt nicht im geringsten, datz

wenn hierüber die Nation belehrt seyn wird, sie ihm
uicht das kostbare Zutrauen erhalte, dessen das Direk-
torium bedarf, wofern es mitten unter allen H ndcr-
nisscu, die man auf seinem Wege ausrhürmt, seme Ar-

- bcit fortsetzen soll.

Umsonst suchen die Anhänger^ von Oesterreich,
kühn gemacht durch die Nahe der österreichischen Trup-
pen und durch die innern Insurrektionen, die ihnen
nicht fremde sind, umsonst suchen sie der Regierung
dieses Zutrauen zu einreisten; die Stellvertreter des

helvetischen Volkes werden solche Versuche zu strafen

wissen, und sie werden nicht zugeben, daß die gute
Harmonie zwischen den Gewalten, die zur Rettung des

Vaterlandes so unvermeidlich nothwendig ist, unwr-
krochen werde, einzig zu lieb für Fanatiker, für die

«offenbaren und geheimen Feinde unsrer Constitution.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
Diese Bothschaft wird dem Senat zugewiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothscha,u

Das Vollziehmtgödirektorinm der helvetischen
einen und lmtsieilbaren Republik, an die
geschehenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Da durch das dem Bürger Glaire ertheilte Urlaub

die Zahl der Mitglieder des Vollzichungsdirektoriums
auf viere hcrabgesezt ist, so sieht es sich genöthiget,
euch einzuladen, mit Urgenz den Modus zu bestimmen,
nach welchem in seinen Berathschlagungen die Stimmen
sollen abgezahlr werden, und besonders wie weit sein
Präsident daran Theil nehmen soll.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gsn. Sekr.

Mousson.
Secretan sieht hier keine grosse Schwierigkeit,

da wir ein Reglement haben das bestimmt für alle
Verhandlungen wenigstens drei Direktoren fodert,
so ist also schon der Fall vorausgesehen, daß ein Di-
rektor auch krank werden könne; nun ist bei allen Ver-
sammluugen auf und angenommen, daß der Präsident
nur dann eine Stimme geben könne, wann die übrigen
Stimmen völlig gleich getheilt sind, weil also izt dieses
im Direktorium nicht der Fall seyn kann, so wird
auch der Präsident diese Zeit über, keine Stimme haben.
Er begehrt, daß alw bestimmt werde, daß sich das
Direktorium nach gewohnter Ordnung zu benehmen habe.
S ch l u m p f ist zwar ganz in Sccretans Gruudsaaen,
sieht aber doch die Sache für so wichtig an, daß er
Verweisung au eine Commission begehrt. Cu st 0 r folgt
diesem leztru Antrag, welcher angenommen wird. In
die Commission werden geordnet: Secretan, Car-
tier und Matti.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschast:

Das Vollziehunstsdircktorinm der helvetischen
ei-len und nntbelibaren Repn. l'.k an die

geftzstebendrll Rathe.

Bürger Gesezgeber!
Da d >s Gescz über die Municipalitäten die Tbeie

lung der Gcmeiudgütcr verstattet, so schicke» sich bereits
mehrere Gemeinden an, von dieser Erlaubniß Gebrauch
zu machen. Dieser Anlaß scheint erwünscht, um'der
öffentlichen Erziehung einige Fonds zu verschaffen,
deren sie so sehr bedarf. Sowohl, die obern als



die untern Volkslehrer, die Rellgionsdiener und Schul?
meister wurden eine sichere Schalt-Vermehrung em?

pfangcn, wenn man sie in jener Theilung beSenken
wollte.

Das Vollziehungsdirektorinm glaubt daher, euch
um so viel eher einladen zu sollen daß ihr diese Frage
in baldige Berathung ziehen möchtet, da ihr eben so

euch mit den Mitteln beschäftigt, der öffentlichen Er?
Ziehung auftuhelten. Indem ihr vermuthlich ein Mi?
nimum der Besoldung der Sckullehrer festsetzen werdet,
so re ehr vielleicht an den wenigsten Orten der bisherige
Gehalt au jenen aufzustellenden Maaßstab; desto wich?
tiger ist es also, Hilfsquellen zu öffnen, aus welchen
geschöpft werden kann, ohne unmittelbar die einzelnen
Bürger zu belastigen. Dieser Zwek wurde größkenthcils
erreicht, wenn ihr verordnen wollet, daß bei allfalli?
ge» Theilungen der Gemeindsgüter, der Pfarrer des
Orts und der Schulmeister, als solche jedesmal die
Rechte eines Eigenthümers gemessen sollen, und zwar
ohne Abgang ihrer besondern Rechte, wenn sie etwa
sest'si Gemeindbürger waren.

Republikanischer Gruß.
^

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

N o u s s o n.

Bill et er sieht diesen Vorschlag für so unzeitja,
so unschiklich und so unausführbar an, daß er nichts
da? über zu sagen weiß, als Tagesordnung zu fodern.
Zimmermaun bemerkt, daß die Dertheilung der
Gemeindgüter noch nicht beschloßen ist, und stimmt
also einstweilen der Tagesordnung bei. Sutcr sieht
die Sache für so wichtig an, daß er eine Commission
über diesen Gegenstand fodert, besonders da die Bot?
schafft «ndeutlich ist. G.nür folgt Gütern. Bills?
ter behar.et, weil dieser Antrag so seltsam ist, daß
die bloße Berathung desselben selbst in dem so gut
gestimmten Kanton Zürich Mißstimmung veranlassen
könnte. Man geht zur Tagesordnung.

Zwei vom Senat verworfne Abschnitte des bür?

gerlichen Rcchtsgangs werden der Commission zurük?
gewiesen.

Die Berathung über die von der Friedensrichter?
koinmission vorgeschlagnen Abänderungen wird sortge?
sezt. Carrard fodert, daß weil nun der73 § bei?

b halten würde, man f ' e»e, dach die Verhöre der
t?euaen ö entlich geschehen, selbst in Gegenwart der

Partheien, aber in Abwesenheit der übrigen Zeugen.
Secreran folgt diesem Antrag, welcher angenom?
Man wird.

Carrärd fodert, daß auch der 76 § des Gut?
achtens durchisssirià werd«, weil nun die Zeugen

öffentlich verhört werden sollen. Ger mann glaubt,
es sey durchaus nothwendig, daß die Zeugnisse im
Protokoll niedergeschrieben werden und will also den
§ beibehalten. Seeretan stimmt Carrard bei, weil
es hier nur um die kurze Behandlung der Friedens-
richter zu thun ist, und durch den § die Prozesse höchst
weitläufig würden. Custor vertheidigt den §, weil
die Aussagen der Zeugen höchst wichtig sind. Car?
tier stimmt Secreran bei, weil wir sonst die Prozesse
verlängern und kostbarer machen, statt abkürzen und
vereinfachen. Ki ich in an 11 nnkersiüzt den §, weil
auch die Angelegenheiten der armen Bürger mit Sorg?
fält behandelt werden sotten. Anderwerth stimmt
auch zum §, weil die Urtheilssprüche der Friedens?
richter mskivirt ins Protokoll eingetragen werden sol?
!en. C a r r a rd beharret auf der Durchstreichung die?
ses mit dem angenommnen 73 § ganz widersprechen?
den Z>. Escher unterstüzt Carrards Antrag und giebt
zu bedenken, ob es zwekmassig verfahren wäre, bei
den größern Prozessen bloß mündliches Verfahren zu
gestatten, und dagegen bei diesen kleinern Streitigkei?
ten schriftliche Behandlung zu fodern. Der § wird
durchgestrichen. D,

Senat, l 6. April.
Präsident: Lüthi v. Svl.

Reding und Zäslin legen im Namen eine«
Commission folgenden Bericht ab:

Bei Untersuchung des Beschlusses des gr. Raths
vom 13. April sahe die dazu beauftragte Commission
deutlich ein, daß der Zwek desselben dahin gehe, den
i^ten Artikel des orgàschen Mil:zgesci?es vom 13.
December 1793 in das vollständigste Licht zu seyen,
laut welchem kein Vcrheurakheter das Loos ziehen
soll, so lange das Contingent einer Gemeinde aus
Unverehlichten ergänzt werden kann. Der Beschluß
will den Mißverständnissen, welche gegen den klaren
Sinn dieses Artikels vorgegangen sind oder noch vor?
gehen könnten, vorbeugen, und in dieser Rüksicht
billigt ihn die Commission. Ein Zweifel waltete bei
derselben ob, uemlich derjenige, ob dieser Beschluß
als Erläuterung des Gesetzes c.wa vielleicht auf ganze
Militärquartiere ausgedehnt werden könnte? Nach
diesfalls genommener Rüksprache mit der Commission
des großen Raths wurde aber die Commission ver?
ständiger, daß er lediger Dingen die Vertheilung der
Contingenter auf die Gemeinden zum Gegenstand habe,
so wie es auch der -. Artikel des Beschlusses selbst

bestimmt meldet, und daher wurde diese Erläuterung
dem i4ten Artikel des Gesetzes vom 13- December
ganz angemessen erfunden. Anfanglich fiele es der
Commission auch etwas auf, daß mittels der Derfü?
gung im gedachten 1. Artikel des Beschlusses einem
Vater der 4, 5 oder noch mehrmnverheurathete Söhne



hatte, alle entrissen werden könnten, allein wann da-
gegen in Betrachtung gezogen wird, daß auch der
einzige Sohn vom Gese; nicht ausgenommen seye,
so konuce sie wieder nicht finden, wie in Ansehung
mehrerer unverheuratheter Söhne eine Ausnahme oder
Unterschied Pla; haben könne, zumal die einzig dies-
fallsigen Ausnahmen im iZkcn Artikel des Gesetzes vom
igten December billig bestimmt sind. Nach diesen
Bemerkungen, und da die Commission über alle fol-
gende Artikel des Beschlusses nichts weitcrs anzu-
merken findet, rath sie einhellig zu dessen Annahme.

Reding räth zur ungesäumten Annahme des

Beschlusses.
Lang will den Bericht für 3 Tage aufs Bureau

jegen; er würde von seiner Annahme die grösten Nach-
theue fürchten; viele junge Leute haben sich um nicht
marschieren zu müßen, vcrhcirathct, und wenn sie

nun ;u Hause bleiben können, so werden daraus für
die Gemeinden die grösten Nachtheile entstehen. Meyer
v. Ard. rann nicht diser Meinung seyn; er begreift
nicht wie es möglich war, den Willen des Gesezgcbes

zu mißverstehen, der niemals wollte, daß verheiräthcte
BürgM marschieren, so lange unverheirathcre übrig

ist gleicher Meinung; man hat ge-

ficrn noch gesehen, wie die feigen Jünglinge sich in
den Wäldern verschanzten, nm nicht marschieren m mus.
sen; es wird recht gut fern, wenn man diese Poltrons
ans die Grenze sendet; das Gcsez mhmt auch nur die
aus, die vve demselben vcrheirathet waren, nicht die

seither n^r sich vcrhcirathtten.
Ge » h a rd : die Absicht des gr. Raths war gut,

aber der Beschluß entspricht dense den nicht. Es soll-
ten durchaus mehrere Ausnahmen statt finden. Er
wünscht eine vollständigere Resolution, und verwirft
darum die gegenwärtige.

Pfyffcr findet die Resolution den wahren Grund-
fätzcn angemessen. Der Vcrchlichte, der keine Fami-
iicnsorgen hat — soll vor den Hansvätern zur Verthei-
digung des Vatcr.al.des eilen; nachber, wenn es nö-
rhig ist, auch diese; was aber Fornerod sagt:
man soll die jungen Leute a's Poltrons auf die
Grenzen senden, so wäre das kein Beweggrund; die
Polt ons möchlen dort wenig rangen, aber junge
Leute sind zum Fanatismus geneigt, und vcrführbar;
der Auftnihalt auf den Grenzen und der Umgang mit
ächten Patrioten wie die des Kantons Zürich z.' B.,
wird ibnen felr wohl thun.

Z â âlin ist gleicher Meinung, und stimmt zur
Annahme.

Fornerod: der Besicht'^ ist nichts als eine Er-
tlärmig im fers Gesetzes, durchaus in dem Sinne wo-
rinn es gegeben ward. Der Beschluß wird angenom-
Weg.

5Die Fortsetzung folgt.)

Ueber die Aufsicht der Landschulen. Einige
bescheidene Bemànaen, welche ein
Freund des Vaterlands den Gesezgebern
zur ernsthaften Behcrzigung vorlegt.

Die vom großen Rath niedergesezte Schulkom-
Mission trug im iz. und iZ> Act. ihres Gutachtens
darauf an, daß die Prüf mg der Schullchrer den
Ortspfarrern übertragen werde. Diese Artikel sind
angenommen worden und es läßt sich vermuthen,
daß auch die Art. 2z bis 26 inclusive möchten
also gebilligt und durch dieselben die Aufsicht über
die Schulen, den Pfarrern, den Distrikts- und den
Kantonsstatthaltern auferlegt werden. Bei dieser
Einrichtung bieten sich große Bedeuklichkeften dar.

Es scheint sehr natürlich, daß die Pfarrer in ih<

reu Gemeinden Schulaufsehec seyen, und an vielen
Orten waren sie es bioher mit Nutzen. Man muH aber
auf das Ganze sehen, und da man jezt ein neues
Gebäude aufführt, so soll mau fragen, ob auch alle
Materialien vom alten brauchbar seyen? Da man
dieses nicht behaupten kann, so denket darauf, B. G.
das Brauchbare auszuheben, d. h. aus der Meuge
von Religionsdienern zur Schulaufsicht nur diejenigen
zn berufen, welche Freunde der neuen Ordnung, ein-
sichtsvolle, fleisslge und geachtete Männer sind; suchet
hingegen diejenigen auszuschliessen, weiche Afters und
Gesundheits halber, durch ihren Haß gegen alles
Neue, durch ihre Nachlässigkeit oder Intoleranz, zur
Schulaufsicht untauglich sind. Wenn man in der
Regel allen Pfarrern jenes Geschäft überträgt, so ist
es schwer, Ausnahmen zu machen, denn man schont
lieber, man verschweigt, und hindert durch Intriguen,
daß ein Unfähiger oder Fehldarer nicht ausgeschlossen
oder bestraft werde. Auf diese Weise wird nie rechte
Unpartheilichkeit und wahre Nacheiferung die Schul-
aufslcht leiten und beleben.

Warum sollen aber nur die Pfarrer in allen Ge-
meinden tüchtige Schulaufseher seyn? Das ist eine
stillschweigende Beleidigung gegen die übrigen Bürger.
Die Geistlichen sollen keine Privilegien haben, so we-
nig als man ihnen auf der andern Seite von allge-
mein bürgerlichen Rechftn etwas vorenthalten sollte.
Hier wäre indeß ein Privilegium und dadurch thäte
man dem esyli! à coi,,8 der Geistlichen Vorschub.
Laßt lieber die Religionsdicncr mit allen übrigen Ve-
fördern des Guten in einer Klasse stehen, und wer
dann zur Schulaufsicht fähig ist, der werde dazu be-
rufen, er sey nnn Pfarrer oder Arzt, oder Fabnkcnb?-»
sitzer, oder Handwerker oder Landbauer. So wird
dieses Geschäft ehrenhaft, es wird der Prris der
schönsten Nacheiferung unter allen Ständen, und nicht
nur gleichsam ein Handwerksvorrecht eines einzigen
Standes.
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